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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1

BAO §269 Abs1

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat wiederholt darauf hingewiesen, dass nicht nur die Abgabenbehörde, sondern auch das

Bundes8nanzgericht der amtswegigen Ermittlungsp9icht unterliegen (vgl. für viele VwGH 22.11.2017, Ra

2016/13/0018). Dass das Finanzamt "trotz Hinweises" keine "weitergehenden" Ermittlungen durchgeführt hat, entband

das Bundes8nanzgericht daher nicht davon, selbst Feststellungen zu tre@en, die die rechtliche Beurteilung

ermöglichen, welcher der beiden Lieferungen die Warenbewegung zuzuordnen ist.
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